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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag, 14.03.2021 findet die Wahl zum 17. Landtag statt. 
Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass Sie Ihr Wahlrecht ausüben. 

Trotz der Corona-Pandemie können Sie per Briefwahl sicher von Zuhause aus wählen.

Die Politik ist in der jüngsten Vergangenheit immer wie-
der in die Kritik geraten, da die getroffenen Entschei-
dungen schwere Einschnitte in das Leben, wie wir es 
bisher kannten, bedeuteten.

Bei aller Kritik sollte man sich jedoch klarmachen, dass 
die Politik nicht für jeden einzelnen zu 100 Prozent eine 
Lösung bieten kann. Kompromisse zu schließen hat 
gerade jetzt mit Rücksichtnahme auf andere und die 
Gemeinschaft zu tun.

Durch unser umfangreiches Kandidatenfeld haben Sie 
trotz all dem die echte Wahl, wer die nächsten 5 Jah-
re Ihren Interessen und Belange eine Stimme verleihen 
soll.

Das Wahllokal ist von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Wahlscheine für die Briefwahl können noch bis Freitag, 
18.00 Uhr beantragt werden. In Fällen der nachgewie-
senen plötzlichen Erkrankung oder einer Absonde-
rungsanordnung nach der Corona-Verordnung ist dies 
sogar bis Sonntag, 14.03.2021, 15.00 Uhr möglich. Für 
diese Fälle sind wir telefonisch unter der Rufnummer 
07427/91188 für Sie erreichbar. Die Wahlbriefe müs-
sen dann spätestens am Wahlsonntag um 18.00 Uhr 
eingegangen sein. Bei verspätetem Eingang kann die 
Stimmabgabe nicht berücksichtigt werden.

Heiko Lebherz, Bürgermeister

Wahlaufruf
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fe!
Amtliche Bekanntmachungen

Maßnahmen zur sicheren Durchführung der 
Landtagswahl zu Corona-Zeiten

Die Gesundheit von allen ist oberstes Gut. Aus diesem Grund legt die 
Gemeindeverwaltung ein großes Augenmerk auf den Hygiene- und 
Infektionsschutz für die Landtagswahl am 14.03.2021. Wir versuchen 
Sie bestmöglich zu schützen, helfen Sie uns dabei!

Zum einen gilt es Infizierungen vor allem durch Kontakt (Tröpfchen-
infektion) und durch sogenannte Schmierbildung zu vermeiden. Zum 
anderen aber auch eine mögliche Aerosolwolke einzudämmen oder 
gar nicht erst entstehen zu lassen.

Unsere Maßnahmen, um Sie und uns zu schützen: 
• Im Wahllokal besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

oder einer FFP2-Maske. Ausnahmen sind lediglich aufgrund ärzt-
licher Bescheinigung oder eines sonstigen zwingenden Grundes 
möglich. Wer keine Maske trägt und auf den zugleich keine Aus-
nahme zutrifft, kann nicht im Wahllokal wählen. 

• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 

• Zugangskontrolle (max. 2 Wähler/innen im Wahllokal) 

• Spuckschutzwände bei nicht möglicher Einhaltung vom Mindest-
abstand 

• Hinweisschild vor dem Wahllokal mit Hinweisen auf Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen

• Gute Durchlüftung der Räumlichkeiten 

• Bereitstellung von Desinfektionsmitteln 

• Bereitstellung von kostenlosen Einwegstiften

So können Sie uns helfen: 
• Desinfizieren der Hände am Eingang 

• Maskenpflicht s. oben 

• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 

• Möglichst wenig sprechen, um die Aerosolwolke einzudämmen 

• Bei Krankheitssymptomen: Wahllokal nicht aufsuchen, sondern 
Nutzung eines Wahlscheins für die Briefwahl 

• Personen, die innerhalb der letzten 14 Tagen Kontakt mit einer Co-
rona-infizierten Person hatten, haben keinen Zutritt zum Wahllokal

• Beachtung von Hinweisschildern und allgemeinen Hygiene-Regeln

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Rathaus am Montag nach der Wahl  
geschlossen

Das Rathaus ist am Montag, 15.03.2021 aufgrund der Nachbe-
arbeitung der Landtagswahl ganztägig geschlossen.

N A C H R U F
Die 8 Gemeinden des Gemeindever-
waltungsverbandes Oberes Schlichemtal
trauern um unseren langjährigen
ehemaligen ehrenamtlichen Bademeister
und Kassierer

Herrn
Konstantin E h a

Der Verstorbene trat im Jahre 1974 als
ehrenamtlicher Bademeister und Kassierer in den
Dienst des Gemeindeverwaltungsverbandes ein
und bekleidete diese Tätigkeit mehr als 33 Jahre
bis ins hohe Alter von 76 Jahren. Mit
beispielhaftem persönlichen Engagement,
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
hat Herr Konstantin Eha dieses Amt ausgefüllt und
war bei den Badegästen sehr beliebt.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren und nehmen in Dankbarkeit und
Anerkennung Abschied.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Ehefrau
Isolde Eha und den Angehörigen.

Für den Gemeindeverwaltungsverband Oberes
Schlichemtal mit seinen 8 Mitgliedsgemeinden.

Karl-Josef Sprenger
Verbandsvorsitzender

 
Gemeindeverwaltungsverband

Oberes Schlichemtal
Öffentliche Bekanntmachung

9. Änderung Flächennutzungsplan  
GVV Oberes Schlichemtal

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 PlanSiG
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverban-
des Oberes Schlichemtal hat am 17. Februar 2021 den geän-
derten Entwurf zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Sonstiges

Feuerwehr/Notarzt 112
Feuerwehrhaus  8706
Notariat  07427 940040
Sozialstation  7525
Förster Maier  91001
Polizeiposten Schömberg  940030
Polizeidir. Balingen  07433 2640
Abfallberater:  07433 921381
Bauhof  0170 8511436
Plettenberghalle  7573
Kath. Pfarrbüro  7325
Telefonseelsorge  0800 1110111
Dorfladen Bäckerei Besenfelder 9153290

Öffnungszeiten des Bürgermeisteramts

Rathaus, Tel. 07427 91188, Fax 07427 91187, 
Kontakt@Ratshausen.de

Montag 08.00-12.00 Uhr 
Dienstag 08.00-12.00 Uhr 
 14.00-18.30 Uhr 
Mittwoch 08.00-12.00 Uhr 
Donnerstag 08.00-12.00 Uhr 
Freitag 08.00-14.00 Uhr
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gebilligt und beschlossen, die Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen.

Ziele und Zweck der Planung

Das Erfordernis der 9. Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich aus der Verantwortung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung auf 
Verbandsebene Sorge zu tragen und diese rahmensetzend für 
die Bebauungspläne vorzugeben, sodass diese aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt werden können.

Da der Entwurf des Flächennutzungsplans geändert wurde, ist 
dieser gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen. 
Die Änderung umfasst nunmehr neun Neuausweisungen und 
fünf nachrichtliche Übernahme. In den Gemeinden Zimmern 
unter der Burg und Hausen am Tann besteht zurzeit kein Än-
derungsbedarf.

Öffentlichkeitsbeteiligung

Entsprechend § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ord-
nungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-
rend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz 
– PlanSiG) wird die Auslegung durch eine Veröffentlichung im 
Internet ersetzt. Gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG wird ein zusätz-
liches Informationsangebot ermöglicht. Die Unterlagen zur 9. 
Änderung des Flächennutzungsplans werden vom

19. März 2021 bis einschließlich 19. April 2021

im Internet unter www.oberes-schlichemtal.de veröffentlicht.

Im gleichen Zeitraum werden die Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 
PlanSiG zusätzlich während der üblichen Öffnungszeiten in der 
Geschäftsstelle des Verbandes sowie in den Rathäusern der 
Mitgliedsgemeinden öffentlich ausgelegt.

Voraussetzung für den Zutritt in die Geschäftsstelle des Ge-
meindeverwaltungsverbandes ist ein vorab vereinbarter Ter-
min unter der Tel. Nr. 07427 94980 oder per E-Mail (sekretariat@
gvv-os.de) und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
(FFP2-Maske / OP-Maske). Bei einer Einsichtnahme im Rat-
haus Ihres Wohnortes nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer ört-
lichen Verwaltung unter den üblichen Kontaktdaten auf. Es wird 
dringend gebeten, aufgrund der Corona-Pandemie diese Re-
geln zum Schutz der Gesundheit einzuhalten. Ferner besteht in 
dringenden Fällen die Möglichkeit, im o.g. Zeitraum gesonderte 
Termine außerhalb der angegebenen Zeiten zu vereinbaren.

Während der oben genannten Frist können Stellungnahmen ab-
gegeben werden. Dazu bietet sich u.a. die Möglichkeit, wäh-
rend der Auslegungsfrist die Stellungnahmen in der Geschäfts-
stelle schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorzubringen 
oder per E-Mail (sekretariat@gvv-os.de) oder per Briefpost 
(GVV Oberes Schlichemtal, Schillerstraße 29, 72355 Schöm-
berg) einzureichen. Ebenso können Stellungnahmen im Rat-
haus Ihres Wohnortes abgegeben oder schriftlich eingereicht 
werden. Senden Sie Ihre Stellungnahme hierzu bitte an die 
Kontaktadresse Ihrer Gemeindeverwaltung.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
die nicht fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberück-
sichtigt bleiben können. Anregungen werden auf jeden Fall 
entgegengenommen, auch wenn sie dieser Anforderung nicht 
entsprechen.

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen ist eine Begründung 
mit Darstellung der geplanten FNP-Änderungen, sowie die be-
schlussmäßig behandelten Stellungnahmen aus der Offenlage 
(Synopse). Des Weiteren sind folgende Arten umweltbezogener 
Informationen des Planungsbüros Fritz & Grossmann - Umwelt-
planung vom 08.12.2020 verfügbar und Bestandteil der aus-
gelegten Unterlagen: 

• Umweltbericht mit Informationen zu den Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Mensch (insbesondere Wohn und Erho-
lungsfunktionen), Tiere und Pflanzen (insbesondere die Aus-
wirkungen auf deren Lebensraum), Boden (insbesondere 
die Auswirkungen der Flächenversiegelung), Wasser (Aus-
wirkungen auf Grundwasser, Wasserschutzgebiete und die 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers), Klima/
Luft (Auswirkungen auf die Kaltluft- und Frischluftprodukti-
on), Landschaft und Landschaftsbild (die Auswirkungen über 
die Beeinträchtigung als Folge des Vorhabens) und die Aus-
wirkungen auf Kultur und sonstige Sachgüter. 

• Natura 2000 Vorprüfung mit Informationen zu möglichen Be-
einträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des betrof-
fenen Natura 2000-Gebiets.

Folgende wesentliche umweltrelevante Stellungnahmen sind 
während der Offenlage eingegangen und können ebenfalls 
während der Auslegungszeit eingesehen werden: 

• Landesamt für Denkmalschutz zu den Belangen des Schutz-
gutes archäologische Kulturdenkmale 

• Landratsamt Zollernalbkreis zu den Belangen Natur-, Biotop, 
und Artenschutz (insbesondere Vögel, Schutzgebiete), Was-
ser, Boden, forstrechtliche Betroffenheit, Immissionsschutz, 
Lärmschutz, Landschaft und Landschaftsbild, Altlasten 

• Regionalverband Neckar-Alb zu den Belangen des Natur-
schutzes, insbesondere von regionalplanerischen Schutzge-
bietsausweisungen

In Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass ein Flächennutzungsplanverfahren ein 
öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu ein-
gehenden Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung (Gemeinde-
rat/Verbandsversammlung) beraten und entschieden werden, 
sofern sich nicht aus der Art der Stellungnahme oder der betrof-
fenen Personen ausdrückliche und offensichtliche Einschrän-
kungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur anonym behan-
delt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermerken. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 
Landesdatenschutzgesetz. Sofern die Stellungnahme ohne Ab-
senderangaben abgegeben werden, ergeht keine persönliche 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Anregungen werden 
auf jeden Fall entgegengenommen, auch wenn sie dieser An-
forderung nicht entsprechen.

Schömberg, den 08.03.2021

Verbandsvorsitzender

Karl-Josef Sprenger

 

Wir gratulieren

Nach dem Bundesmeldegesetz dürfen gem. § 50 Abs. 2 
BMG nur noch Altersjubiläen ab dem 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag je-
der folgende Geburtstag veröffentlicht werden. 

Herrn Martin Johann Sauter, Silcherstraße 22, am 14.03.2021 
zu seinem 80. Geburtstag

Herausgeber: Gemeinde Ratshausen
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und alle sonstigen Verlaut-
barungen der Gemeindeverwaltung Ratshausen ist das Bürgermeis-
teramt. Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den  
Anzeigenteil ist das Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH 
+ Co. KG, Grünewaldstr. 15, 72336 Balingen, Telefon 07433  266-121,  
Fax 07433  266-201, E-Mail: mitteilungsblatt@zak.de. 
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden 
Abonnementgebühr.
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Jugendraum Ratshausen

 

Kirchliche Nachrichten

 
Katholische Kirchengemeinde
St. Afra

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen
Telefon: 07427-7325
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr
Sonntag, 14.03.2021 - 4. Fastensonntag
9.00 Uhr Heilige Messe
Montag, 15.03.2021 - Montag der 4. Fastenwoche, Klemens 
Maria Hofbauer
09.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag 16.03.2021 - Dienstag der 4. Fastenwoche
09.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 17.03.2021 - Mittwoch der 4. Fastenwoche , Ger-
trud von Nivelles
18.30 Uhr Rosenkranzgebet
19.00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 18.03.2021 - Donnerstag der 4. Fastenwoche, 
Cyrill von Jerusalem
09.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 19.03.2021 - Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter 
Maria (H)
09.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 20.03.2021 - Samstag der 4. Fastenwoche
09.00 Uhr Heilige Messe

Sonntag, 21.03.2021 - 5. Fastensonntag, Beginn der Pas-
sionszeit
Misereorkollekte
09.00 Uhr Heilige Messe
Messintention nach Meinung S
Alle Gottesdienste werden über unseren Youtube-Kanal 
“St. Afra Ratshausen“ im Internet zeitgleich übertragen und 
können anschließend weiterhin abgerufen werden.

 
Seelsorgeeinheit
Oberes Schlichemtal

Im Trauerfall
wenden sie sich bitte an Pfarrer Pushpam Tel. 07427 / 7325 
oder 015225270700.
 
Samstag, 13.03.21 Vorabend zum vierten Fastensonntag
18:00 Uhr Vorabendmesse in Hausen und Dautmergen
Sonntag, 14.03.21 Vierter Fastensonntag
09.00 Uhr Hl. Messe in Dotternhausen, Schörzingen und Rats-
hausen
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg, Zimmern und Weilen
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen (Diakon)
Die Sonntagsgottesdienste aus der Stadtkirche St. Peter und 
Paul um 10:30 Uhr werden in Bild und Ton über den Link https://
youtube.com/kichor übertragen. Auch findet täglich um 09:00 
Uhr eine Hl. Messe über den Livestream https://www.youtube.
com/channel/UCCJqAE0VUT4tS4QZmVFPtTg aus der St. Afra 
Kirche in Ratshausen statt.
Herzliche Einladung zu den Livestreamgottesdiensten
AKTUELLES, weitere Gottesdienste und Infos finden sie unter 
www.stadtkirche-schoemberg.de
Bußgottesdienst in der Seelsorgeeinheit
Am Sonntag, 21.März findet um 18:30 Uhr eine Bußfeier für alle 
Gemeinden in der Stadtkirche Schömberg statt.
Verabschiedung von Pfarrer Dr. Johannes Holdt
Die Corona Situation macht uns die Verabschiedung von Pfar-
rer Dr. Holdt in gewünschter Form leider unmöglich, aber wir 
möchten unserem guten und langjährigen Seelsorger dennoch 
eine würdige und schöne Abschiedsfeier bereiten. Deshalb fin-
det am Samstag,27.03. um 18:00 Uhr eine Dankandacht in der 
Stadtkirche Schömberg statt. An dieser Dankandacht nehmen 
das Pastoralteam, die Mesner, Organisten, Sekretärinnen und 
andere Vertreter, die eine persönliche Einladung erhalten ha-
ben, teil. Diesen Gottesdienst werden wir für alle anderen Ge-
meindemitglieder live über den Link https://youtube.com/kichor 
übertragen. Wir bitten um Verständnis für diese Vorgehenswei-
se und - nehmen Sie, sofern Sie die Möglichkeit dazu haben, 
am Online Gottesdienst teil.
Palmbühl - Gottesdienste
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag um 09:00 Uhr Hl. 
Messe in der Palmbühlkirche unter den geltenden Corona - Vor-
kehrungen
Beichtgelegenheit: Freitag, ab 09:45 Uhr in der Kirche.

 
Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen - Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 
Balingen-Erzingen Tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 
/ E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de Internet: www.eseki.de / 
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 8:30 bis 12:30 Uhr und 
Mittwoch 8:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr.
Mittwoch, 10. März 2021
Konfirmandenunterricht - online
Freitag, 12. März 2021
19.00 Uhr Gebetsgottesdienst (bisher bekannt unter dem 
Namen „Hauskreisgottesdienst“) im Ev. Gemeindezentrum in 
Schömberg.



5Nummer 09 • Donnerstag, 11. März 2021

Sonntag, 14. März 2021
10.15 Uhr Gottesdienst in der St. Georgskirche mit Pfarrer Ste-
fan Kröger. Dieser Gottesdienst wird nicht gestreamt. Sie sind 
herzlich zu unserem Präsenzgottesdienst eingeladen, können 
aber auch den Gottesdienst aus Endingen mit Maike Sachs on-
line über den Endinger YouTube-Kanal mitfeiern.
Mittwoch, 17. März 2021
Konfirmandenunterricht - online
Hilfestellung gewünscht?
Falls Sie sich impfen lassen möchten, jedoch bei der Impf-Tele-
fonzentrale immer besetzt ist ... und Sie nicht über entspre-
chende Geräte verfügen, um sich online anmelden zu können 
– dann wenden Sie sich uns, erreichbar über das Pfarramt. Wir 
bieten Ihnen gerne auch in dieser Angelegenheit unsere Hilfe-
stellung an.
Hinweis zu unseren Präsenzgottesdiensten: 
Kirche - Heizung - Corona
Da unsere Erzinger St. Georgskirche über eine elektrische Sitz-
heizung verfügt, dürfen wir leider während des Gottesdienstes 
nicht heizen. Die Heizung muss vor Gottesdienstbeginn ausge-
schaltet werden, um Luftzirkulationen zu reduzieren. Wir bitten 
unsere Gottesdienstbesucher, dies zu beachten und sich wär-
mer als gewohnt anzuziehen.
Gottesdienste
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste jeden Sonntag über 
einen Link auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schöm-
berg.de bzw. unserem YouTube-Kanal („Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen Schömberg“ eingeben.
Unser Gottesdiensttelefon der Gesamtkirchengemeinde 
Steinach-Schlichemtal
Sie haben kein Internet? – Kein Problem, hören Sie sich unsere 
Onlinegottesdienste an!
Unter der Telefonnummer 07433 / 210 16 17 können Sie jeweils 
den letzten Gottesdienst aus Endingen oder Erzingen-Schöm-
berg bzw. Täbingen hören. Ein kurzer Hinweis führt zum einen 
oder anderen Gottesdienst und erläutert die weiteren Möglich-
keiten (# Vorspulen / * Zurückspulen / 0 Pause).
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die „eva“ 
(Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft „2 Minuten 
Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 23 33.
Tägliches Gebet um 19.30 Uhr 
Weiterhin gilt: Täglich läuten die Glocken um 19.30 Uhr und la-
den ein zum Gebet.

 

Vereinsnachrichten

 
Tennis-Club
Ratshausen e.V.

Einladung Jahreshauptversammlung des TC Ratshausen
Aufgrund technischer Probleme konnte die Jahreshauptver-
sammlung am 26. Februar nicht ordnungsgemäß stattfinden. 
Daher wird hiermit erneut eingeladen. Unsere ordentliche Ge-
neralversammlung für die Vereinsjahre 2019 und 2020 findet 
nun am 26. März 2021 ab 20 Uhr im Onlineverfahren statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder, Gemeinderäte, Vereinsvertreter 
sowie alle Freunde und Gönner des Vereins herzlich ein.
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht der Kassiererin
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht der Jugendwartin
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen
8. Verschiedenes
Link zur Teilnahme: www.ratshausen.de/sitzungen (alterna-
tiv kann man sich auch über den Link auf unserer Homepage 
www.tennishalle-ratshausen.de einwählen)

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind schriftlich bis zum 
19.03.2021 beim 1. Vorsitzenden Dominik Schmid, Oberhauser 
Str.14, 72361 Hausen a.T., einzureichen.
Mit sportlichem Gruß
Dominik Schmid
1. Vorsitzender

 

Musikverein Ratshausen

MV Ratshausen im Einsatz
Vergangenen Samstag hat der Musikverein die erste Altpapier-
sammlung und die Verteilung der Gelben Säcke für das Jahr 
2021 durchgeführt.
Wow – was für eine Menge an Kartons und Papier. Vielen Dank 
an dieser Stelle an alle Haushalte, die uns etwas bereitgestellt 
haben. Wir hatten tatsächlich etwas Mühe die große Menge an 
Papier in die beiden Container zu quetschen. Unser Mann am 
Radlader brachte jedoch vollen Einsatz, so dass wir alles unter-
gebracht haben. Herzlichen Dank an Frank, Leo, Fa. Rauch und 
Fa. Koch für die Fahrzeuge.
Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei unseren Jungmusi-
kern, die die Verteilung der Gelben Säcke übernommen haben.
P.S.: Nächster Sammeltermin (Papier + Schrott) ist am 26. Juni 
2021.
Der Musikverein wünscht allen eine „guate Zeit“ und bleiben 
sie gesund.

 
Liederkranz „Frohsinn“
Ratshausen

Jahreshauptversammlung Liederkranz Ratshausen 2021
In Anbetracht des bestehenden Lockdown, wird der Lieder-
kranz Frohsinn Ratshausen die auf den 19.03.2021 geplante 
Hauptversammlung verschieben.
Sobald eine Durchführung der Hauptversammlung möglich ist, 
werden wir einen neuen Termin bekanntgeben.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Vorstandschaft Liederkranz Frohsinn Ratshausen

 

Sonstiges

Landratsamt Zollernalbkreis informiert:

Abfallgebührenbescheide werden in den nächsten Tagen 
verschickt
Ab dem 8. März 2021 erhalten alle Grundstückseigentümer 
und Gewerbebetriebe im Zollernalbkreis die Abfallgebührenbe-
scheide für das Jahr 2021. Ergänzt werden diese um ein Infor-
mationsblatt zum Thema Sperrmüll.
Bei Fragen stehen die zuständigen Mitarbeiter der Abfallge-
bührenveranlagung unter den im Bescheid genannten Kontakt-
daten telefonisch oder per Mail zur Verfügung.
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 Erfahrungsgemäß kann es bei der telefonischen Kontaktaufnah-
me anfangs jedoch zu Wartezeiten kommen. Da gerade in den 
ersten Tagen nach Versand der Gebührenbescheide besonders 
viele Nachfragen gestellt werden, setzt das Landratsamt wäh-
rend dieser Zeit zusätzliches Personal für diese Aufgabe ein. 

 Trotzdem lässt es sich nicht vermeiden, dass in manchen Fäl-
len nicht jeder Anruf sofort entgegengenommen werden kann. 
Auch bei Anfragen per E-Mail sind einige Tage für die Bearbei-
tung zu berücksichtigen. 

 Hierfür bittet das Landratsamt um Verständnis.     

 Abendrealschule Balingen e.V. 

  

 Neuer Kurs beginnt: Unterricht in der Realschule oder Unter-
richt am PC.  

Die Abendrealschüler erhalten den vollwertigen Realschulab-
schluss.  

Anmeldungen zum neuen Kurs werden sofort entgegenge-
nommen. Informationen erhalten Sie von der Abendrealschule 
Balingen, Tel.: 07433 7340, info@abendrealschule-balingen.de 
oder www.abendrealschule-balingen.de.     

  Neuimkerkurs des Bezirksimkervereins Schömberg e.V.  

  

 Der Bezirksimkerverein Schömberg e. V. bietet ab April 2021 
wieder einen Neuimkerkurs an. Aufgrund der aktuellen Be-
schränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie 
kann der Kurs allerdings nicht wie in der bisher bekannten 
Gruppenform abgehalten werden. Angeboten wird eine, von 
ausgewählten Imkerpaten unterstützte praktische Ausbildung 
direkt an den Bienenstöcken der jeweiligen Imker. Die Imker-
paten begleiten die Neuimker im Jahresverlauf vom Auswintern 
bis zum Einwintern der Bienen. Dabei werden sämtliche Tech-
niken vermittelt, die notwendig sind, um Bienen artgerecht und 
gesund zu halten. Natürlich werden die Neuimker dann auch 
aktiv bei der Honigernte dabei sein können. Bei Interesse kön-
nen vom jeweiligen Imkerpaten ggf. Bienenstockableger zur 
Gründung eines neuen Volkes übernommen werden. Die An-
schlussbetreuung wird durch den Imkerpaten gesichert. Da nur 
wenig Plätze zur Verfügung stehen, wird um kurzfristige Anmel-
dung gebeten. 

 Interessenten wenden sich bitte an den 1. Vorsitzenden: Dr. 
Dieter Erb, 78661 Dietingen, Einsteigerweg 23, 0741/51128 
oder per Mail an: lungendoc@t-online.de         

Alle wichtigen Nachrichten sowie Infos 
zur Corona-Krise in der Region erfahren 
Sie immer aktuell mit der

ZAK-News-App
Jetzt kostenlos
herunterladen!
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Willi M. Deh
Mediaberater

Langenäckerstraße 24
72336 Balingen
Tel. 0743334385
Mobil 01704757033
zollernalb-werbebuero@web.de

Kleine Anzeige

großeWirkung!

Ihre
Werbung
im Amts-
blatt

Auch in Zeiten von Internet, E-Mail und Co. ist das Amtsblatt als
Informationsquelle unverzichtbar. Mit lokaler Werbung im Amtsblatt

erreichen Sie direkt Ihre Kunden in Ratshausen und Hausen am Tann.
Garantierte Zustellung. Geprüft durch die Gemeinde.

Redaktionelles Umfeld. Bis zu 95% Lesegarantie.

Unser Mediaberater Herr Willi M. Deh informiert und
berät Sie gerne zu Anzeigenmöglichkeiten und Gestaltung.

Überraschend günstig! Erstaunlich erfolgreich!
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An:

in Ratshausen
Suche weitere landwirtschaftliche Flächen

Elmar + Christian Gerigk • Obere Esch 1 • 72359 Dotternhausen
• Höchste Kaufpreise bei Barzahlung

Pachtzahlungen 150 € / ha

Praxis Dr. Weber & Weber
Die Praxis ist vom

22.03.21 bis 31.03.21
geschlossen.

Kinder
herzstiftung

Diese Frage stellen sich viele Eltern, denn Jahr für Jahr kommen in 

Für die Eltern ist das eine große Belastungsprobe. 
Ihr Leben ändert sich schlagartig. In dieser Situation helfen umfassende Informationen.

Sprechen Sie uns an: Telefon 069 955128-145
oder besuchen Sie uns im Forum: 

Kinder-
Selbsthilfegruppen

Rat 
und Hilfe

Freizeit & Sport

Arzt-Eltern-
Seminare

Broschüren
und Inf material

Mehr Infos unter www.kinderherzstiftung.de

Unser Kind hat einen 
Herzfehler.

Was jetzt?

Deutschland rund 7 000 Kinder mit einem Herzfehler zur Welt. 

www.kinderherzstiftung.de/forum.php

Jetzt Patewerden: sos-kinderdorf.de

Schenken Sie Kindern
eine positive Zukunft.
Auch in Deutschland brauchen Kinder unsere Hilfe.
Als SOS-Pate helfen Sie nachhaltig und konkret.


